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Anlage 4 
(zu §§ 30 bis 32 GLKrWO)

Stimmzettelmuster für die Wahl des Gemeinderats, * 
wenn nur ein gültiger Wahlvorschlag vorliegt

Das Format beträgt mindestens DIN A 4 
Die Farbe ist weiß oder weißlich. Sind Wahlen verbunden, bestimmt das Landratsamt die Farbe.

Hinweise für die Herstellung der Stimmzettel:
1 Die jeweils maßgebende Stimmenzahl ist einzudrucken.
2 Anzugeben ist der Name der Gemeinde. Bei Kreistagswahlen ist anzugeben, in welchem Landkreis die Wahl stattfindet.
3 Für die Auszählung der Stimmen können Strichcodes angebracht werden. Die Stimmzettel müssen im Wahlkreis einheitlich sein. 
4 Angaben zur Person der Bewerberinnen und Bewerber: Familienname, Vorname, Beruf oder Stand; mögliche weitere Angaben: akademi-

sche Grade, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, amtlicher Name des Gemeindeteils.
5 Die Zahl der Leerzeilen richtet sich nach der Stimmenzahl.
* Dieses Stimmzettelmuster ist für die Wahl des Kreistags entsprechend anzuwenden; hierbei ist das Siegel des Landratsamts anzubringen. 

Bei den Angaben zur Person ist zusätzlich der Name der Gemeinde anzugeben. 
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